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Bericht der Verwaltung; hier: Änderung des 
Kreisumlagehebesatzes ab dem Haushaltsjahr 2019 
 
 

Zusammenfassung:  Vorgesehene Änderung des Kreisumlagesatzes ab dem 
    Haushaltsjahr 2019 von bisher 36,4% um 1,5%-Punkte auf 
    nunmehr 34,9%. 
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Sachverhalt: 
 
Mit Beschluss über die Haushaltssatzung 2019 vom 06.12.2018 hatte der Kreistag 
den Hebesatz für die Kreisumlage bei 36,4% belassen. Vor dem Hintergrund der 
positiven Jahresabschlüsse des Kreises in den vorausgegangenen Jahren wurde 
dies von den kreisangehörigen Kommunen kritisiert und eine Absenkung des Hebe-
satzes gefordert. Eine einvernehmliche Festsetzung, wie in den Vorjahren, konnte 
jedoch nicht erzielt werden. Gegen den Festsetzungsbescheid des Kreises vom 
24.01.2019 wurde daher fristwahrend Widerspruch eingelegt. 
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Kreises und der kommunalen Ebene konnten 
nunmehr in einer Sitzung des „Runden Tisches“ am 25.03.2019 eine einvernehm-
liche Regelung zur Höhe der Kreisumlage erzielen. 
 
Vereinbart wurde eine Senkung des Umlagesatzes für das laufende Haushaltsjahr, 
also rückwirkend zum 01.01.2019, um 1,5%-Punkte. Die Kreisumlage wird damit 
künftig 34,9% betragen. Dies entspricht einer finanziellen Entlastung des kreisange-
hörigen Bereiches von rund 3,6 Mio. €, die der Kreistag im Rahmen eines Nach-
tragshaushaltes noch beschließen muss.  
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Nach § 19 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) hat der Kreis vor jeder Ent-
scheidung über eine Veränderung des Umlagesatzes die dem Kreis angehörenden 
Gemeinden und gemeindefreien Gutsbezirke anzuhören (siehe Anlage).  
 
Für die Stadt Ratzeburg ergibt sich durch die vorgesehene Senkung des Kreisum-
lagesatzes eine Minderbelastung in Höhe von 251.800 €; auf die Abgabe einer 
Stellungnahme wird daher verzichtet. 
 

bisheriger 
Umlagesatz  

(36,4%)  

neuer  
Umlagesatz  

(34,9%) 

Veränderung 
(+/-) 

Haushalts-
ansatz 2019 

 

6.108.500 € 5.856.700 € -251.800 € 5.981.100 €  

 
Gegenüber der Veranschlagung im städtischen Haushalt (HH-Stelle 900.8320) ergibt 
sich somit eine Verbesserung in Höhe von 124.400 €. 
 
Im Übrigen wird auf die der Berichtsvorlage beigefügte Anlage verwiesen. 
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